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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1983

Norm

StGB §129 Z3

Rechtssatz

Unter "Aufbrechen" ist das Ö3nen der Sperrvorrichtung durch Anwendung von Gewalt zu verstehen, wobei diese

Gewalt auch mit der bloßen Hand (und nicht etwa nur mit einem Werkzeug) angewendet werden kann.
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